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In der rechtzeitigen Vorsorge
zeigt sich echte Fürsorge

Iur
hervorragende Qualität
bietet optimalen
Schutz

Ziviischutz-
Liegestellen lur
Ihre Sicherheit
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Im Bereitstellen von Schutzraumplätzen

zeigen wir unsere Vorsorge.
In einer unruhevollen Zeit ist

es ein Gebot der Stunde, im
Ernstfall die nötigen Vorkehrungen

treffen zu können.
Ah 1. Januar 1987 sind Eigentümer

von Neubauten verpflichtet,
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Schutzräume pro Schutzplatz mit
fest eingerichteter oder
demontierbarer Liegestelle auszurüsten.
(Auch die meisten, schon
bestehenden Schutzräume, müssen mit
der Zeit mit Liegestellen ausgerüstet

sein). Diese Anordnung des

Bundesrates wurde in einem
entsprechenden Merkblatt an die
Hauseigentümer gesandt.



Notwendiges mit Nützlichem koppeln
Konstruktion:

Stützen und Träger aus Stahl,
pulverbeschichtet, korrosionsfest.
Tablare aus Spanplatten mit
einseitig abwaschbarem
Kunstharzüberzug.
Stabiles, langlebiges Gestell,
optimal für die Bedürfnisse
des Zivilschutzes. Einstieg bei
beiden Modellen vorne und
seitwärts möglich.
In Friedenszeiten optimal
verwendbares Lagergestell für Keller,

Büro (die Höhe der Tablare
ist aus Original-A4 Ordner
abgestimmt), Archiv, Garage oder
Werkstatt.

Sicherheit und
Zweckmässigkeit
dank Huber
Liegestellen

Sichere, schockgeprüfte
Zivilschutzliegestelle (1 Bar)
für 3 Personen.

Längsträger sind fest
montiert (einfachere Montage
und weniger Teile)

Einfache Selbstmontage und
Demontage.
Individuell verstellbare Tablare.
Bei Nichtgebrauch raumsparende
Aufbewahrungsmöglichkeit.

Mod. HUB 87

3 Tablare 70x190 cm,
6 Querträger, 4 Stützen, als

Liegestelle oder Lagergestell
verwendbar.

Mod. HUB 87 H
6 Tablare 35 xl90 cm,
6 kurze, 6 lange Querträger,
4 Stützen. Vielseitig
verwendbares Lagergestell.
Durch das Auswechseln der
Querträger kann dieses
Modell in eine Liegestelle
für 3 Personen umgebaut
werden.
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Ein Huber Produkt

Huber
Mehrzweckgestelle

für mehr Sicherheit
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Beispiele von Anordnungen im
Grundriss:

Zu beziehen über den Fachhandel
Bezugsquellennachweis bei: ph

-420
Vorschriften des Bundesamtes für
Zivilschutz beachten.

Huber AG
4243 Dittingen
Telefon 061 89 34 44
Telefax 061 89 38 89
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